
KULT UND KRIMINALITAT 

Claus Ambos 
Universitat Heidelberg 

Both n2uaí texts and docummts do provide us witb detm7ed and manifold infonnation about the regular 
cult h the temples ofMesopotarmh, e.g. Sdaberger (1993) fir the cultic calen* of the Ur ID-ppenod or 
Iñureau-Dan& (1921) and lüwsen (2004) for the temple ngi.tuals in HeIIemstic thes. Iñe regular cult, 
however, was not always perfonned as prescncnbed because of negiigence or evm cnkhal ,%ten& of the 
culficpmonne1. S e g  15-om the evidence of Neo-Assynb letten, the topic of intemrpted cultic nntuals 
or cultic n-tuals cmied through mder diffcult conditiom wiU be dealt with making llse also of texts &om 
other penpen& of Ancient Near Eastem Iiistoy (e-g. Old-Babylomkn lettm, Hittile k&uctiom for the 
temple officials or Astronomical Dimes &m the Hellemstic pennod). 7oe artrcle fmusses on prob1ems 
caused by those vaypeople supposed to perfom the cult and main&ü the temple: a) crhmbal or just 
lazy pnes& and otber members of the sanctua~~b pemomek b) the king h e l f  reduchg a templeb 
treaswe andresources underpressure of iEnancialne&. 

Temple c 4  temple offic~~als, E&mprow'dedfir by Assynsynan provúlces, teniple treasure o f h g ü a .  

1. EIW~HRUNG: DIE VERSORGUNG DES ESARRA IN ASSUR DURCH DIE 
PROVINZEN DES ASSYRISCHEN REICHES 

Der Gott Assur selbst war der eigentliche Herrscher des assyrischen Reiches, 
das vom Konig als seinem Stellvertreter auf Erden regiert wurde. Beispielhaft sei 
hierfür ein kurzer Passus aus einer Inschrift Tiglath-Pilesers 1. (1 114-1076 v. Chr.) 
zitiert (Grayson 1991: 19f. iv 7-1 6,23-3 1): 

Mit der erhabenen Kiaft des Gottes Assur, mehes Hem, mmchíerte ich nach dem 
Lande Sugu, (ehem Tejo des Landes Ibbu,  m'cht u n t e m g  gegenüber dem Gotte 
Assur, meioem Herm. Ich k&pfie zu F d  mit 6000 iárer T~ppen  aus den Landem 
Húau, L l u ,  W g u ,  AImun, N2nuu und des ganzen weiten PapbU-Landes im 
Bergland @h@u, einem beschwerlichen Gelaode, spiiz herausragend wie die Spitze 
ehes Sch wertes - mít allen ihren Laodem (ka"mpfie ich). c..) 
25 ihrer Gotter, ihre Beute, ihren Besitz (und) ihr Eigentum brachte ich (aus h n  
Stadten) hemus. Alle ihre Stadte verbmte ich mit Feuer, zemtorte ich, nnU ich meedeI: 
Der Rest ihrer Tiuppen ergn'imeioe FüBe (eh Unterwerfungsgestus) und ich erbarmte 
mich Abgabe und Tnh t  legte ich ihen auf und zahlte sie zu den Vásalen 
Assurs, mehes Herm. 

Die Lokalisiemg al1 dieser Lander und Orte fallt heute aderordentlich schwer. 
Habhu ist die Bezeichnung mehrerer Bergregionen nordlich und ostlich von Assyrien 
im Taurus- und Zagros-Gebirge. 



Die eroberten Gebiete hatten die Opfergaben fiir die Tempel der assyrischen 
G6tter m stellen. Sanherib (704-681 v. Chr.) berichtet über die Unterwerfung von 
Hirimmu, einer Grenzstadt zwischen Assyrien und Babylonien im Gebiet ostlich des 
Tigris (Luckenbill 1924: 57 Z. 18f.; vgl. auch 26 Z. 57-64,67 Z. 8f.): 

Die Mmen von flihimnu, hmacbge Feiode, de  sich seit jeher meioem Joch mcht 
gebeugt hatten, Bllte ich m? der Waffe, mcht eúren Lebeaden lieí? ich üb*. Besagten 
Be& reorganisieierte ich: Eio &(1! 10 Uhmer, 10 em&u (ea. 80 Liter) Weio, 20 
em&u (ca. 160 Liter) Datteh - seioe (des Be&&) Entliogsfichte seme ich auf etvlg 
fest (als regeLmaBiges Opfer) fiir d e  Gotter des Landes Assur, meiae Henen. 

Assurbanipal beschreibt, wie er nach dem fehlgeschlagenen Aufstand seines 
Bmders SamaS--a-ukin, des Konigs von Babylon, den besiegten Feinden schweren 
Tribut auferlegte, darunter auch die Bereitstellung der regelmaBigen Opfer fih Assur 
und seine Frau Mullissu sowie die übrigen Gotter Assyriens (Streck 1916: Vol. 11 40f. 
Z. 97-1 07; Borger 1996: 45 und 235): 

Die Leute des Landes Akkad (=BabyIomen) meisamt derer des Landes Kaldu, des 
&des Aramu (uad) des Meerlandes, d e  $ads'uma-ukiñ m BZfe geholt und ehes 
Simes gemacht hatte, d e  sich aus eigmem AnlZieb mit mir vetfeiodet hatten - auf 
Befkhl von Assur und Mdlissu und der p p e n  Gotter, meioer Helfer, trat ich sie ia 
vollem Umfaag niede~: Das Jmh des Gottes Assur, welches sie abgewoflen hatten, 
legte ich &en wieder autf Statthalter und Beauhgte, von meioen Hrióden eiogesem, 
stellre ich über sie. RegelmaBige und feste @fm, d e  Erstliagsmchte fiir Assur und 
Mullissu und dré Gotter des h d e s  Assur legte ich &en autf 

2. DIE UNTERBRECHüNG DES KULTBETRIEBES DES ESARRA DURCH 
SAUMIGE PROVINZEN 

Wie wir bereits aus diesen Berichten in den oben vorgestellten 
Konigsinschriften erfahren, wurde ESarra, der Tempel des Gottes Assur, von den 
verschiedenen Provinzen des assyrischen Reiches in einem regelmaigen Tumus mit 
Opfern versorgt. Mehrere Briefe von Tempelfunktionaren an den Konig weisen aber 
darauf hin, daB die betreffenden Provinzen ihren Verpflichtungen nicht immer 
nachkamen (siehe Belege aus neuassyrischen Briefen in der Tabelle 1). So schildert 
Marduk-Sallim-&e, ein Priester oder Schreiber des Assur-Tempels, da13 die Stadt 
Talmüsa, die turnusmaBig die Opfer für den 5. Tag des Monats Kanüuu bereitzustellen 
hatte, ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen war (Cole / Machinist 1998: Nr. 10): 

An den K0 .k  meioen Hem, deio Diener Marduk-s'allim-atj& der dich semet. 
Wohlergehen fiir den KOmk meioen H m .  Assut, Be,! Naba, S& $ama.$ IStar von 
N¿nive und IS& von Arbela mogen den Komk meioen Herm, gar seh semen! Laage 
Tage, JJaáre korpelichen Wohlbefidens mogen sie dem KOmk meioem Henn, geben! 
Dieser f5. Tag] des Monats Kanllou gehort der Stadt Talmüsa. Keioe Ririder, keiae 
Widder - überhaupt nichts wurde gebracht! 
Für &S Leben des Konigs, meioes Herm, seioen Nmen und [ s e w  
Nachkommenschaf? habe ich die Opfer vor Assur und den GOttern des KOnigs, meioes 
Henn, (irotzdem) durchgefZhrt. Das ganze Mahl habe ich vollendet mbereitet und vor 
Assurgebracht. 
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Ein anderer Funktioniir namens Iddin-A%ur sah sich gar gezwungen, 
Sklaven des Konigs zu verkaufen, um die notigen Mittel für ein Opfer aufzutreiben, als 
die Provinz Ba.alzi ihre Abgaben, den sogenannten Fünften, nicht rechtzeitig 
entrichtete (Cole 1 Machinist 1998: Nr. 3 1): 

An den K¿in~ig, meinen Hem, dein Diener Id&-ASSUT. Wohlergehen fur den KOm& 
meUlea Hem! 
Eben jetzt b"gt memand dré ETst2ings~"chte deines Laades oder den Fünffen der 
Pro& Barbah. Ich habe deine Sklaven im Haus des Kauñnannes verkauf, den 
Fünften erhoben und (das Opfer) durchgefiíhrt. Der Komg moge áíe Schreiber des 
SMtbalteTs von Baraaizi figen: " W m  habt ihr den Fünften an den Gott Assur mcht 
gegeben?" Der K h g  moge beachten, ddaCI sie (dré Liefemg) bezügfich deiner Gotter 
unterbrochen haben! L..] 
Wenn der KOmg über einen Schreiber kein Sirafgmcht veranshltetel: werden [de 
übngen] sich mcht fürchten. Dieses L.. wemj der Statthalter den Fünften [mcht] 
abliekt (un4 i&n [mch] in das Haus deiner Gotter g1b4 werden die üb@en 
Würdnlkáger, wenn sie iho sehen, (ebenfalls) ((dré Liefening) an das Haus deiner 
Gotter unterb~chen. 
Der Kbh& moge beachten, M seine S'aven fur Silber verkaufi wurden. 

Diese Nachlassigkeit der Provinzen ma te  beim Konig, der sich darüber standig 
auf dem Laufenden halten lieB, natiirlich auf tiefste MiBbilligung treffen. Auf eine 
Nachhge Asarhaddons lieferte Akkullau, ein hoher Funktionar des Assur-Tempels, 
seinem Herrn eine Liste der saumigen Würdentriziger (Parpola 1993: Nr. 96): 

An den Komk meinen H m ,  dein Diener AkYdl&u! Wohkqgehen ñir den KOm& 
meinen H m !  Nab6 undMardukm6gen den Komk meinen Hem, semen! 
Bezüglich der dauerhafien Schafsopfer und der regehaigen Opfer an Assu, worüber 
der KCe, mein Hm, seeinem Diener schieb: "Welche unter den Wadenotragem waren 
mcht mi'lem, sie m geben?" - Gestem konnte ich sie nwh mcht zuweisen und habe 
dem Komk meinem Hem, mchtgeschrieben. 
Diese shd (nun) d e  Wiúdenotrager, welche &e dauerhaeen Schafsopfer olCbt gegeben 
haben: Die Gouvemeure von Barba&, Rapppa, filin; Isana, fi'Il4 KulIarua und 
Arpadda - d e  Summe degemgen, die die dauerhafien Schafsopfer nicht gegeben haben. 
&appa, Barbaln; Diquqiha, der Vorsteher der Gefteidespeicher, DajZn-A& Isana, 
Halziatb,%f, Biífq Am@ina, Arbela, GüzSna, $&uppa, Tamnüha, Talmüsa - die 
Summe devenigen, die die regelmaB~gen Gemte- und Emmer-Opfer mcht gegeben 
haben. 

Akkulliinu hatte eine bemerkenswert groBe Anzahl nachlbsiger Stadte und 
Provinzen ermitteln müssen, was auch erklart, wamm er den Konig einen Tag lang auf 
die Antwort hatte warten lassen. Werfen wir einen Blick auf die Karte, so sehen wir, 
daB die hglichen Stadte und Provinzen sich von Syrien bis an den Rand des 
Zagrosgebirges erstreckten. Aus dem Brief erfahren wir nicht, ob Nachlbsigkeit, 
widrige Umstade oder kriminelle Energie Schuld trugen, daB die Opfertiere nicht 
rechtzeitig in Assur abgeliefert worden waren. 

3. U N Z U V E ~ S S I G E  ODER KRIMINELLE HIRTEN 

Verantwortlich an der Beeintrachtigung des Kultes waren oft die Zulieferer der 
Opfertiere, die Hirten. Sie waren nur schwer m kontrollieren, da sie sich in Ausübung 
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ihres Berufes auf dem Lande fem ihres Arbeitgebers aufhielten. Waren einige 
Herdentiere ohne Verschulden des Hirten durch hohere Gewalt (z.B. durch den Angriff 
eines Lowen oder durch Krankheit) gestorben, so muBte er gemaB $266 des Codex 
Harnmurabi durch einen Reinigungseid den entsprechenden Tatbestand und seine 
eigene Unschuld nachweisen und der Besitzer der Herde hatte dies zu akzeptieren. In 
den hethitischen Instruktionen für das Tempelpersonal (CTH 264; SturtevantíBechtel 
1935: 127-174; Goetze 1950: 207-210) werden wir das Ordal als die Methode 
kennenlernen, um die Schuld oder Unschuld von Pflügern und Hirten ($17-18) zu 
ermitteln. 

Beginnen wir zunachst mit der Vorstellung eines altbabylonisches Briefes, 
moglicherweise von einem Konig an einen seiner Beamten (van Soldt 1994: Nr. 123): 

..] sprach zu mir [filgendenaaBenJ 'Bezüglich der regehaigm Schafiopfer, &e 
jeden Monat (fallig shd), die iür das Haus der Annm-tum (bestr¿nmt shd), (Únd dré 
de) Abgabe der ... -Leute siod, die sie monatlich [d das Haus derhm-tum zu geben 
haben: Seit dem Monat Tas"nntu liefern sie nicht mehr die regulaen Schafiopfer, md die 
regeImMigm Schafiopf gelmgen mkht mehr zum Hause der Amm-tum. '" So hat er 
zu mir gespmhen. Ich schicke dV SuI-lamassassasu, den Verwaltex Sobald er bei euch 
ehgetmffen isb nehmt die ManOer, d e  d e  regelmaigen Schafiopfcr d s  ihre Abgabe 
m das Haus der Annunitum nicht geliefert haben - (namiich) ,+TI Hause der Annm-tum 
-, gefmgm und [schiclkt sie nach Babylon. 

Ob hier kriminelle Energie oder einfach nur Sgumigkeit der fiir die Lieferung 
Verantwortlichen Schuld an der Unterbrechung der Schafsopfer fiir die Gottin 
Annunitum waren, 1aBt sich dem Brief nicht entnehmen, wurde aber sicherlich von dem 
Verwalter Sh-1amassaSu in seiner Untersuchung des Falles geklart. 

Die hethitischen Instruktionen für das Tempelpersonal (CTH 264; siehe hier 
Tabelle 3) weisen die Hirten des Tempels an, stets die für die Durchführung des Kultes 
benotigten Tiere bereitzustellen. Gerieten die Hirten bei der Durchführung ihrer 
Pflichten in Vemg oder d e n  die Tiere gar selber oder tauschten sie auf dem Weg zum 
Tempel gegen minderwertige Tiere aus, war dies im konkreten Fa11 oft nicht mit letzter 
Sicherheit durch die Funktionare des Heiligtumes nachimweisen. Daher muBten sich die 
Hirten einem Ordal unterziehen und das "Rhython des Gottes des Lebens" austrinken. 
Wurde hierbei ihre Schuld erwiesen, so verfielen sie mitsamt ihrer Familie dem Tode 
(518f.). Ein ganz analoges Verfahren sehen die Instruktionen vor, um den Umgang der 
Pflüger mit ihren Pflugochsen zu kontrollieren (4 17). 

Neuassyrische Briefe weisen darauf hin, daB die Versorgung der Tempel mit 
Opfertieren auch im 1. Jahrtausend nicht immer funktionierte. Viele Briefe enthalten 
Anschuldigungen an die Hirten, die benotigten Opfertiere nicht zum rechten Zeitpunkt 
geliefert oder gar fiir Silber verkauft m haben (siehe die Briefe SAA XIII Nr. 19, Nr. 20 
in Tabelle 1 und SAA XIII Nr. 172 in Tabelle 2). 

4. SAUMIGES ODER KRMlNFiLLES KULTPERSONAL 

Aber auch wenn alle Opferliefeningen Tempel erreichten, konnte der 
Kultbetrieb durch saumiges oder gar kriminelles Tempelpersonal beeintrachtigt werden. 
Das im Tempel angestellte Kultpersonal scheint die Ausübung seiner Pflichten nicht 
immer genau genommen zu haben. 

Werfen wir einen Blick in die hethitischen Instruktionen für das Tempelpersonal 
(Tabelle 3), stellen wir fest, daB die Priester und Funktioniire der Heiligtiimer offenbar 
geneigt waren, die Feste des kultischen Kalenders ihrer eigenen Lebensplanung 
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unterzuordnen. $9 der Instruktionen verbietet es dem Personal ausdrücklich, ein 
religioses Fest wegen einer Heirat, einer Reise oder einer anderen Privatangelegenheit 
m verschieben. 

Einige Hinweise aus neuassyrischen Briefen sind unten in Tabelle 1 und 2 
zwammengefaBt. Besonders schlimm scheint es ein Klagesanger namens Pülu getrieben 
haben, der Bausubstanz und Kultbetrieb des Nabfi-Tempels in Kabu auf den Kopf 
stellte (SAA XIII 134). Als vergleichsweise harmloses Vergehen mutet im Vergleich 
dazu die Beschuldigung in Brief SAA X 98 an, der Weinmeister des ESarra und seine 
Mitarbeiter hatten die regulaten Weinlibationen unterbrochen. 

Nicht zuletzt verleiteten die Reichtümer des Heiligtumes das Personal immer 
wieder zum Diebstahl. Wahrend, wie wir noch sehen werden, finanziell klamme 
Hemcher den Schatzhausern auch groBer Heiligtümer zweifellos substantiellen 
Schaden mfügen konnten, fallen Versuche von Tempelangestellten, etwas von dem 
Reichtum ihrer Arbeitsstatte fiir sich a b m e i g e n ,  eher in den Bereich der 
Kleinkriminalitat. Derartige Vergehen sind in verschiedenen Textquellen 
Mesopotamiens und Anatoliens gut bezeugt (siehe die Tabellen). Die Strafen waren 
drakonisch: Als der Koch Nabfi-abu-da"in aus Ninive beim Diebstahl einer Statuette 
des Gottes Erra ertappt wurde, wurde er durch Hiebe bestraft, an denen er starb (SAA 
XIII 157). Die hethitischen Instruktionen drohen bei schwerwiegenden Versaurnnissen 
mit der Todesstrafe nicht fiir den Tater selbst, sondem auch dessen Familie (z.B. $13). 
Interessant ist auch die Tatsache, daB die Instruktionen ausdrücklich darauf hinweisen, 
daJ3 die Gotter auch unentdeckte Vergehen erkennen und ahnden werden. 

Im hellenistischen Babylonien drohte Angehorigen des Kultpersonals, die sich 
am Eigentum des Gottes vergriffen, die peinliche Befiagung auf der Folterbank und der 
Tod durch Verbrennen. Der folgende Ausmg aus einern Astronomischen Tagebuch 
schildert den Umgang mit Dieben, die wahrend der Herrschaft von Antiochos IV. 
Epiphanes am 22.1 1.169 v. Chr. Standarten aus dem Heiligtum gestohlen hatten. Dieser 
Tag entspricht dem 8. Arahsarnna (VIII) des mesopotamischen Kalenders, und der Text 
schildert, was an den folgenden Tagen geschah (Joannhs 2000: 201-203): 

Am 10. Tage (des Mona& ~ s a m n a )  wurden dré Diebe, die die besagen StatiMen 
abgelost hatien, gefaBf, festgenommen und ira Hause der Richter des Tempels 
~ a f t i e r t .  Am 13. Tage wurden die [besagfen Diebe im Hause der Richter des Tempels 
iu Gegenwart des Satammu- Würdentegem von EsmgiZa m d  den Richtem des Tempels 
auf dem "Gestell der Behgung" (= der Folterbank) P e h g  (und) ülbertuhrt. (Noch) 
am selbm Tage d e n  sie mit Feuer verbmt.  
h selben Monat l i e h  der StellveerbGter des sílfammu- Würdenti2"gers von Emg17a 
und die Babylonieq d e  die Vemammlung von EsangIia bilden, die eróabenen 
Besitzgegenstaode des Tempels, d e  sich h alten Schatzhaus befmden, &S ira 
[Wacholder]-Garten lieg, ik &S neue Schatzhaus brtogen, das sich an der Ostwmd des 
besagíen (aken) Schatz,auses] beflodet 

Verbrennen war als Strafe fiir Frevel gegen die G6tter vorgesehen. War der 
Delinquent wahrend der Haft unter der Folter gestorben, wurde sehe Leiche verbrannt. 
Ohne einen sorgfaltig bestatteten Leichnam würde der Totengeist im Jenseits keine 
Ruhe fmden, der Missetater wurde also über den Tod hinaus bestraft. 
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5. DIE BEEIN'I'RACHTIGUNG DES TEMPELVERM~GENS DURCH 
FINANZSCHWACHE HERRSCHER 

Die Heiligtümer des Vorderen Orients beherbergten in ihren Schatzhausern 
unvorstellbare Reichtümer. Diese waren Eigentum der Gottheit, standen aber in der 
Stunde der Not durchaus als eine Art erzwungener Staatsanleihe zur Disposition, um 
dem bedhgten Land und seinem Herrscher Hilfe zu gewahrleisten. Auch das 
Schatzhaus des babylonischen Nationalheiligtumes Esangila hatte die Zeitlaufte nicht 
unversehrt überstanden. Um sich der Unterstützung des Landes Elam gegen den 
übermachtigen Feind Assyrien zu versichern, griff der babylonische Herrscher 
MuSEzib-Marduk (692-689 v. Chr.) auf den Schatz des Marduk-Tempels zurück Was 
für die Babylonier ein legitima Akt der Nothilfe war, wird in den Inschriften des 
assyrischen Konigs Sanherib (704-681 v. Chr.) begreiflicherweise als frevelhafte und 
lasterliche Tat beschrieben (Luckenbill1924: 42 Z. 3 1-43): 

Das Schatzhaus von Esang7a 8oflEeten sie und das Gold und Silber des Bél und (seher 
Fmu) Zarpmitum, den Besitz des Hauses ihrer Gotter, bmchten sie herzlus und lieBen es 
dem Umman-menanu, dem Konig von Elm, der weder Súm noch Ve&d besd, &S 
Bestechungsgeschenk briagen: 'Sammele deh Heer, biete deh Feldlager a 4  eile nach 
Babylon, stelle dich an unsere Seite. Du bist wahrlich unser Verlzauen!" - Der besagte 
Elamer, dessen Stadte ich beim Vonumch mehes m e n n  Feldzuges nach Elm 
erobed und zu Ruioenbügeln gemacht hatte - seh Hen dachte nr'cht nach, das 
Bestechungsgeschenk empfmg er von ihnen und er versammelte seioe T r p p  (uod) 
seh Feldlager, er musterte Stretwagen (u@ Lastwagen, prüfte P M e  (un4 Madtiere, 
seioe Gespanne. 

Aber auch die Hilfe elamischer Truppen konnte die vollstandige Zerstorung 
Babylons und seiner Heiligtümer durch die Assyrer im Jahre 689 nicht verhindem. 

Vom 6. Jahrhundert bis in hellenistische Zeit scheint der Schatz des Marduk- 
Tempels allerdings keine gNBeren Beeintriichtigungen mehr erfahren ni haben. Als der 
seleukidische Konig Antiochos III. im Jahre 187 v. Chr. Babylon besuchte, wurde, 
gemaB dem Eintrag aus einem Astronornischen Tagebuch, das Gewand von 
Nebukadnezar II. (604-562 v. Chr.) aus dem Schatzhaus hinausgebracht, das dort 
offenbar über Jahrhunderte hinweg aufbewahrt worden war (SachsIHunger 1989: Nr. - 
187 Rs. 7'ff.). Weiterhin empfmg Antiochos bei seinem Besuch kostbare Geschenke, 
darunter ein Diadem von 1 .O00 Sekeln aus Gold. Im Kampf gegen die Romer hatte der 
Konig eine schwere Niederlage hinnehmen müssen und verlor im Frieden von Apameia 
188 v. Chr. betrachtliche Gebiete seines Reiches in Kleinasien und bekam von den 
Siegm schwere Kontributionen auferlegt. Die reichen Geschenke, die ihm in Babylon 
prasentiert wurden, mogen Antiochos daher sehr mpaB gekommen sein und man 
mochte nicht ausschlieBen, daB die Verantwortlichen in Babylon vom K6nig selbst eine 
nachdrückliche Anregung erhalten hatten, sich an der Linderung seiner finanziellen 
Sorgen zu beteiligen. 

Bei der ErschlieBung neuer Geldquellen ging Antiochos III. mitunter sehr 
rücksichtslos vor: Bei dem Versuch, den Tempel des Gottes Be1 in der Elymais zu 
plündern, wurde er, nur wenige Monate nach seinem hier besprochenen Aufenthalt in 
Babylon, erschlagen und fand auf diese Weise ein auBerst unwürdiges Ende. In dieser 
unrühmlichen Art seines Todes steht Antiochos III. aber keineswegs allein: GemaB 2 
Makk 1 : 13-17 wurde sein Sohn Antiochos IV. Epiphanes bei dem Versuch erschlagen, 
den Tempel der Gottin Nanaja in der Elymais m plündern (m Nanaja und ihren 
Tempeln in der Elymais siehe auch Ambos 2003: 248ff.). Die Historizitat dieses 



C. Ambos 

Ereignisses ist jedoch umstritten: Nach 1 Makk 6: lff. und den Berichten klassischer 
Autoren überlebte der Konig zwar den gescheiterten Versuch, sich die Schatze des 
Heiligtumes annieignen, fiel jedoch auf dem Rücknig tiefem Schwermut anheim und 
starb nur k w e  Zeit spater. 
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C. Ambos 

Tabelle 1: Übersicht iiber Zwischenfalle, die den Kult im Egarra in Assur 
beeintriichtigten oder m beeintdchtigen drohten. 

Bnef md Autor 

SAA X 95: Akkullku, Astrologe und Pnester 
des Assur-Tempels 

SAA X 96: Akkullku, Astrologe und Priester 
des Assur-Tempels 

SAA X 98: Akkullanu, Astrologe und Priester 
des Assur-Tempels 

SAA XIII 8-10 Marduk-Sallim--he, Schreiber 
des Assur-Tempels 
SAA XIII 1 1 : Marduk-Sallim-@E, Schreiber 
des Assur-Tempels 

SAA XIII 18: Dádi, Funktiontir des Assur- 
Tempels 

SAA XIII 19: Dadi, Funktiom des Assur- 
Tempels 

SAA XIII 20: Dádi, Funktiontir des Assur- 
Tempels 

SAA Xiii 21: Dadi, Funktiontir des Assur- 
Tem~els 

SAA XIII 25 und 26: S^m-na'di, Bürgermeister 
von Assur 
SAA XUI 3 1 : Iddin-ASSur, Beamter aus Assur 
(?) 
SAA Xiii 33: Mutakkil-ASSur, Stellvertreter des 
S w d  und IStar-na'di, Bürgermeister 

Beschuldigte(r) und Vorwurf 

Der Stellvertreter des Gouverneurs von [. . . . . . . . . 1 
hat die Abgaben für das Kanünu-Fest nicht 
geliefert 
Die Gouverneure zahlloser Provinzen sind mit 
ihren Abgaben fur ESarra im Rückstand 

Der Weinmeister des ESarra, sein Stellvertreter 
und sein Schreiber haben im Monat TaSfitu (W) 
die Libationen nicht ausgeñihri 

Talmüsa liefert nicht für den 5. Kanúnu (X) 

Kurba'il liefert nicht für den 5. Tag des Monats 

Diquqina liefert nicht seine Abgaben 

Die Schgfer Arbailaiu und kuna3-abu-ugu aus 
Luddin-ilu und [... ...... 1-aplu-eriia aus Sal-, 
die für das kultische Mahl verantwortlich sind 
bzw. das Haus der Opfemchauer beliefern sollen, 
kommen ihren Pflichten nicht nach 
Die Schafer Arbailaiu und Girittu aus Luddin-ilu, 
die fur das kultische Mahl verantwortlich sind, 
kommen ihren Pflichten nicht nach 
Die Provinzen Reappa und *a komrnen 
ihren Schafsliefemgen seit nunrnehr schon zwei 
Jahren nicht nach 
Diebstahl einer halben Mine Goldes in ESarra 

Die Provinz Barhalzi liefert ihre Abgaben nicht 

Bibia, der Gouverneur der Itu'iier und Tarditu- 
ASSur, sein Stellvertreter, überfallen die Sinnaer, 
die Holz in den Assur-Tempel bringen wollten 



Kult und Kriminalitat 

Tabelle 2: Übersicht über Zwischenfalle, die den Kult der Heiligtümer in Kabu, Arbela 
und Babylon beeintfichtigten oder m beeintriichtigen drohten. 

Brief md Autor 

SAA XiII 128: ASSur-r-wa, Priester des 
Ninurta in KaQu 

SAA XIII 134: (Name des Autors abgebrochen) 

SAA XiII 138: ASSurUTham5tü'a, Priester oder 
FunktionBr des IStar-Tempels in Arbela 

SAA XiII 157: (Name des Autors abgebrochen) 

SAA XiII 169: U r h - W S u  
SAA XIII 172: Urdu-&BSu 

Beschuidigte(r) und Vorwurf 

Klerus des Tempels hat in der Regierungszeit des 
Vaters des K6nigs goldene und silberne 
Bauelemente abherausgeschnitten; 
Hauptverantwortliche sind der Klagesbger Nabfi- 
eriba und Gallulu, die Wache des Tempels 
Der Klagesanger K lu  stellt die Bausubstanz und 
Riten des NabCi-Tempels in Kabu auf den Kopf 

Nabfi-*uS, Pnester des Ea, wurde beim Diebstahl 
einerls goldenen [. . .. ... ..] vom Opfertisch vor IStar 
ertappt; gema ASSur-@nSiÜ'a war dies kein 
Einzelfd 
Der Koch Nabfi-abu-da7'in aus Ninive stiehlt eine 
Figur des Erra; der Missetater wurde durch Hiebe 
gezüchtigt, woran er starb 
Diebstahl von Kultobjekten des Esangila (?) 
Die Hirten, die die regularen Schafsopfer für BE1 
bereitstellen sollen, beteuem, ihre Schafe nicht für 
Silber verkauft m haben 



Tabelle 3: Hethitische Dienstanweisungen ñir das Tempelpersonal (CTH 264). 

$2 

$3 

$4 

$5 

$6 

$7 

$8 

$9 

$ 10 

$11 

$12 

$13 

$14 

$15 

$16 

$ 17 

$ 18 

$19 

Kultische Reinheit des ñir die Bereitstellung der Opferbrote verantwortlichen Tempelpersonals 
und der Bakereigebaude; die Gotter werden denjenigen, der dieses Gebot übertritt, mit seíner 
Familie tiiten 
Aufforderung, nicht den k g e r  der Gottheit zu erregen 

Anweisung, die Feste des kultischen Kalenders mit allen dazugehorigen Opfertieren und 
Opfergaben zu begehen 

Verbot bei Todesstrafe, die Opfergaben für den eigenen Bedarf m verwenden oder die Opfer 
nicht wie vorgeschrieben den Gottem darnibieten 

Die Strafe der Giitter trifft den, der etwas von der Opfmaterie (Brot, Bier und Wein) ñir sich 
selbst verwendet. Hethiter dürfen unter Anleitung des Tempelpersonals den Tempel und auch 
Palast betreten; Ausliindem ist dies bei Todesstrafe verboten 

Für die Opfer bestimrnte gematete Ochsen und Schafe dürfen nicht für den eigenen Bedarf 
gegen minderwertige Tiere ausgetauscht werden; die Gotter werden den Übelater strafen 

Der Tempelschatz ist Eigentum des Gottes, nicht aber des Personals; wertvolle Gegenstande, die 
die Tempelangestellten vom K6nig geschenkt bekommen haben, müssen als solche ausgewiesen 
werden konnen; bei Übertretung droht die Todesstrafe 

Die Feste des kultischen Kalenders müssen m rechten Zeit ausgeführt werden, auch wenn es 
gerade nicht mit dem Terminkalender oder der Lebensplanung der Priester vereinbar ist 

Die Priester müssen sich die Nacht über irn Tempelbezirk aunialten und sind daher aufgefordert, 
ihre Besorgungen in der Stadt rechtzeitig durchzufiihren. Aus den Reihen der Priester werden ñir 
jede Nacht Verantwortliche bestimrnt, die im Bezirk paírouiiieren und die Tore bewachen; bei 
Nichtbeachtung droht die Todesstrafe 
Regelung ñir das Betreten des Tempelbezirkes; bei Nichtbeachtung droht die Todesstrafe oder 
offentliche Demütigung 
Verbot der Unruhestiftung bei Feierlichkeiten 

Regelung des sorgsamen Umganges mit offenem Feuer; werden Feuer bei Embruch der Nacht 
nicht sorgfaltig geloscht, droht allen im Tempel Anwesenden und ihren Familien die Todesstrafe 

Reinheitsvorschrifien ñir das Küchenpersonal und die Ternpelküche; bei Überbetung droht die 
Todesstrafe 
Die Pflüger sollen ihre Tiere zur rechten Zeit bereitstellen; Vernachlksigung der Pflichten wird 
durch Orakel ermittelt und durch zusiitzliche Abgaben geahndet 

Die Emteertrage dürfen nicht verheimlicht und die Felder des Gottes nicht fiir den eigenen 
Bedarf bestellt werden; ansonsten wird die gesarnte Emte eingezogen 
Die Pflugochsen des Gottes dürfen nicht für eigene Zwecke oder den eigenen Verzehr verwendet 
werden; Schuld wird durch ein Ordal ermittelt 
Die Hirten des Tempels müssen rechtzeitig die Opfertiere ñir die Feste des Mtischen Kalenders 
bereitstellen und sie nicht fiir den eigenen Verzehr verwenden; Schuld wird durch ein Ordal 
ermittelt 
Die Hirten müssen die für die Opfer ausgewahlten Tiere zum Tempel bringen, ohne sie 
unterwegs gegen minderwertige Tiere auszutauschen oder für den eigenen Bedarfzu verwenden 



Kult und Krirninalitat 

Karte 1: Die in neuassyrischen Briefen erwahnten sgumigen Provinzen, die die Opfer an ESarra 
nicht rechtzeitig lieferten 


